
Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb 

Damen/Herren und Jugend im Kreis 4 (Unterallgäu Ost/Bezirk 

Schwaben) 

 

Laut WO A 11.7a gibt es ab  01.07.2016 eine Doppelspielberechtigung für Damen! 

Dazu hat der Kreis folgendes beschlossen:  

 

DfB des Kreises. 

 

In der WO A 11.7b ist geregelt, dass nach Maßgabe der Bezirke und Kreise der 

Einsatz von Herren in Damenmannschaften und umgekehrt möglich ist. Um dies zu 

genehmigen, muss der Kreis Durchführungsbestimmungen (DfB) erlassen, in der 

getrennt für den Ligenspielbetrieb und die Pokalrunde eindeutig geregelt ist: 

 

Für den Kreis Unterallgäu/Ost soll ab Saison 2016/2017 Folgendes gelten: 

 

1. Erwachsenen – Mannschaftsspielbetrieb 

 

 In allen Ligen auf Kreisebene dürfen Damen sowohl am männlichen, als auch 

am weiblichen Mannschaftsspielbetrieb teilnehmen! 

 Herren dürfen hingegen nicht in Damenmannschaften spielen!  

 Ausgenommen von dieser Regelung sind Spielerinnen, die in einer 

Damenmannschaft oberhalb der Bezirksliga auf der Mannschaftsmeldung 

aufgeführt sind!  

 Die Vereine melden dies ohne gesonderten schriftlichen oder mündlichen 

Antrag!  

 In Herrenteams eingesetzte Damen dürfen jeweils maximal die Hälfte der 

gesamten Mannschaftsstärke in den Einzel- und Doppelaufstellung ausmachen! 

 Ersatzspieler(innen) sind zur Hälfte der Mannschaftsstärke zulässig.  

 

2. Pokalspielbetrieb 

 

 Auf Kreisebene dürfen in Herrenteams Damen in den jeweiligen Mannschaften 

eingesetzt werden. Es darf allerdings nur eine Dame eingesetzt werden! 

 Nach wie vor dürfen in jeder Pokalmannschaft Stammspieler der betreffenden 

Mannschaft sowie Ersatzspieler aus niedrigeren Mannschaften eingesetzt 

werden. Grundlage ist die jeweils gültige Mannschaftsmeldung! 



Durchführungsbestimmungen (DfB) für den 

Spielbetrieb der Jugend des Bezirks Schwaben und Kreis 4 

 

Mannschaftssport und Pokalspielbetrieb 

 

Es gilt gemäß WO 11.7 im Kreis 4: 

 

In allen Ligen auf Kreisebene gibt es eine Doppel - Spielberechtigung für 

Mädchen!! 

 

Solange es jedoch  im  Kreis  keine eigenen Mädchenkreisligen gibt, sind sowohl 

Jungenmannschaften als auch Mädchenmannschaft und gemischte Mannschaften in 

allen Ligen (neue Bezeichnung Jugendkreisligen) zulässig!   

 

 

 

 


